
Beschlussvorlage 
 

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten! 
 

Zu TOP-Nr.: 11 Vorlage Nr.:  

 

Amt: Stadt Annweiler - Stadtbürgermeister Datum: 22.11.2023 
Sachbearbeiter: Benjamin Seyfried AZ:  

 

 

Beratungsfolge: 

Nr. Gremium Termin Behandlung Status 

2 Stadtrat 22.11.2023 Entscheidung öffentlich 

 

Gegenstand der Vorlage 

Beratung und Beschlussfassung über die räumliche Abgrenzung zur Aufstellung von  

Wahlwerbung im Bereich der hist. Innenstadt im Zuge der im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen 

 

Sachverhalt 

Aufgrund der im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen und der damit verbundenen Wahlwerbung, 

soll eine analog der Sondernutzung für Werbung im Allgemeinen definierte Abgrenzung zur Aufstellung 

im Bereich der historischen Innenstadt vorgenommen werden. Gerade die historische Innenstadt, welche 

einen touristischen Schwerpunkt in der Stadt einnimmt, soll somit von Wahlwerbung freigehalten werden.  

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt, dass in der Kernstadt, insbesondere im Interesse des Tourismus, keine 

Wahlwerbung im Zuge der im nächsten Jahr stattfindenden Kommunalwahlen aufgestellt werden darf.  

 

Der Bereich des gesamten historischen Ortskerns von Annweiler und somit der Kernstadt definiert sich wie 

folgt:  

 

Begrenzt im Norden durch die Saarlandstraße mit ihrer beidseitigen Bebauung und einschließlich 

Westseite des Prof. -Nägle-Platzes, im Westen durch den Gartenweg zwischen Queich und Altenstraße, im 

Süden durch Weg und Straße “Hinter der Stadtmauer“ sowie die Burgstraße beidseitig bis zur Einmündung 

des Verbindungsweges zur Asselsteinstraße, im Osten durch die heutige Landesstraße 490 (Saarlandstraße) 

– siehe Anlage. 

 

Anlage: 

Kartenübersicht der räumlichen Abgrenzung von Wahlwerbung im Bereich der hist. Innenstadt 

 

 

 

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


